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Militarische

Peter Bieder

Gemiiss sicherheitspolitischem
Bericht 90 des Bundesrates be-
steht der sicherheitspolitische
Auftrag der Armee aus drei Tei-
len, ndmlich aus dem Beitrag zur
Friedensforderung, aus der
Kriegsverhinderung bzw. Ver-
teidigung und aus dem Beitrag
zur Existenzsicherung. Fiir die
Rettungstruppen und das Kata-
strophenhilferegiment steht der
dritte Teilauftrag, der Beitrag
zur Existenzsicherung, im Vor-
dergrund, wird doch verlangt,
dass die Armee fiir den Kata-
stropheneinsatz besonders be-
fiahigte Formationen bereitstellt
und zur Hilfeleistung geeignete
Truppen in Koordination mit
den zivilen Diensten im Inland
und allenfalls auch im Ausland
einsetzt.

Peter Bieder;

Waffenchef Luftschutztruppen;
Direktor Bundesamt

fir Luftschutztruppen

(ab 1995 Bundesamt

fir Rettungstruppen);
Brigadier; %003 ﬁ:m.
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Katastrophenhilfe -
Hauptauftrag
der Rettungstruppen

Allgemeine Grundsiitze der
militirischen Katastrophenhilfe

Voraussetzungen

Im Rahmen der militarischen Ka-
tastrophenhilfe gelangen die Mittel
der Armee, sowohl in ordentlichen
und ausserordentlichen Lagen in
Friedenszeiten als auch in einem
Kriegsfall, nach folgenden Grundsit-
zen zum Einsatz:

1. Die kantonalen Behorden haben
an die der Lage entsprechenden mili-
tarischen Instanzen ein Gesuch ge-
stellt.

2. Die zivilen Mittel reichen zur
Bewiltigung der Lage nicht mehr aus,
die militirischen Mittel werden subsi-
diar eingesetzt.

3. Die Gesamtverantwortung ob-
liegt den zivilen Behorden.

Der Bund kann einen solchen Ein-
satz anordnen (z.B. grosse, kantons-
iibergreifende Katastrophen; Aus-
landeinsitze).

Vorbehalten bleibt die Spontan-
hilfe.

Mittel

Im Rahmen der militirischen Ka-

tastrophenhilfe konnen folgende Sti-
be und Formationen zum Einsatz ge-
langen:
B Stibe, die als Katastrophenfiih-
rungsstibe zugunsten von zivilen
Fithrungsstiben eingesetzt werden
konnen, wie:

— Stibe der Territorialdivisionen/
-brigaden,
— Stab des Katastrophenhilferegi-

ments und Stibe der Katastrophen-
hilfebataillone,

— Stidbe der Rettungsregimenter und
der Rettungsbataillone,

| — des Katastrophenhilferegiments,
| — der Rettungstruppen,

— Stibe der Territorialregimenter l
bzw. Stab des Stadtkommandos. ‘
B Truppenkorper und Einheiten, die |
durch Auftrag, Ausbildung, Ausrii-
stung, Bereitstellung und Alarmierung
besonders befihigt sind, wie Forma-
tionen:

— der Genietruppen,

— der Sanititstruppen,

— der Transporttruppen,

— der Fliegertruppen (Teile von Luft-
transportformationen).

B Spezialisten aus Stiaben und Trup-
pen

B andere Truppen.

Hilfegesuch

Gemeindebehorden, deren Mittel
fir die Erfiillung ihrer Aufgaben nicht
geniigen, richten das Hilfegesuch an
den Kanton. Der Kanton beurteilt die
Gesamtlage und das Hilfegesuch; ste-
hen ihm keine Mittel mehr zur Verfii-
gung, leitet er das Hilfegesuch mit dem
entsprechenden Antrag an die zustin-
dige militirische Instanz weiter.

Militirische Katastrophenbhilfe in
ordentlichen und ausserordentlichen
Lagen in Friedenszeiten

Die Hilfegesuche der kantonalen
Behorden werden an die Koordina-
tions- und Leitstelle fiir Katastro-
phenhilfe des Eidgenossischen Mili-
tardepartements (KLK-EMD) beim
Bundesamt fiir Rettungstruppen
(BARET) gerichtet.

Je nach Lage, Standort und Art der
Katastrophe konnen folgende Trup-
pen eingesetzt werden:

B Bereitschaftskompanie der
tungstruppen,

B Bereitschaftstruppen der Infante-
rie, der Mechanisierten und Leichten
Truppen, der Genie und der Sanitat,
B andere im Ausbildungsdienst ste-
hende Verbinde aus Schulen und
Kursen,

B Formationen des Katastrophenhil-
feregiments (Alarmformationen),
B weitere Alarmformationen,

B Teile des Berufspersonals

EMD.

Die KLK-EMD als permanente
Kontaktstelle des EMD fiir alle Hilfe-
gesuche der zivilen Behorden im Ka-
tastrophenfall setzt — gemiss eigener
Beurteilung — Mittel der Bereit-
schaftskompanie der Rettungstrup-
pen, der Schulen der Rettungstruppen
und der iibrigen Rettungstruppen im
Ausbildungsdienst ein. Sie orientiert
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gleichzeitig den Unterstabschef Front
als Chef des Fithrungsstabes GGST,
den Unterstabschef Logistik und den
Kommandanten des betroffenen
Grossen Verbandes. Die KLK-EMD
setzt zusitzliche Mittel mit der Zu-
stimmung des Chefs des Fithrungssta-
bes GGST und nach vorheriger Ori-
entierung des Kommandanten des
entsprechenden Grossen Verbandes
bzw. des Stabes der Gruppe fiir Aus-
bildung beim Einsatz von anderen
Schulen ein. Sofern notwendig bean-
tragt die KLK-EMD das Aufgebot
von Teilen oder der Gesamtheit des
Fithrungsstabes GGST.

Die Gesamtleitung der militiri-
schen Katastrophenhilfe im Kata-
strophenraum obliegt grundsitzlich
dem gebietszustindigen Komman-
danten der Territorialdivision/-briga-
de, der durch den Fiihrungsstab
GGST bestimmt und als Komman-
dant militirische Katastrophenhilfe
bezeichnet wird. Er arbeitet eng mit
den kantonalen Behoérden zusammen
und erhilt von diesen die Auftriage. In
der Regel wird die militarische Kata-
strophenhilfe im Statut des Assistenz-
dienstes geleistet und wird an die Ge-
samtdienstzeit angerechnet. Fiir das
Aufgebot von zusitzlichen, sich nicht
im Dienst befindlichen Truppen ist
das EMD zusténdig.

Militdrische Katastrophenhilfe
nach Teilmobilmachung

Die kantonalen Behorden richten
Hilfegesuche an den gebietszustéindi-
gen Kommandanten der Territorial-
division bzw. -brigade.

Verfiigen nach einer Teilmobil-
machung nicht alle Territorialdivisio-
nen/-brigaden iiber Rettungstruppen,
so liegt die Einsatzverantwortung
beim Armeekommando bzw. beim
Fithrungsstab GGST.

Militirische Katastrophenhilfe
nach Allgemeiner Mobilmachung

Die kantonalen Behorden beurtei-
len die Hilfegesuche der Gemeinden
unter Beriicksichtigung der Gesamt-
lage im Kantonsgebiet und beantra-
gen militarische Hilfeleistung beim
Kommandanten des Territorialregi-
ments. Diese bearbeiten die Hilfege-
suche und leiten sie mit entsprechen-
dem Antrag an den Kommandanten
der Territorialdivision weiter. Gleich-
zeitig kann der Kommandant des Ter-
ritorialregiments, sofern er iiber die
Einsatzkompetenz verfiigt, den kan-
tonalen Behorden einzelne Rettungs-

kompanien sofort zur Verfiigung stel-
len. .

Die kantonalen Behorden der Kan-
tone Wallis und Graubiinden bean-
tragen die militdrische Hilfeleistung
direkt beim Kommandanten der Ter-
ritorialbrigade.

Der Kommandant der Territorial-
division/-brigade regelt die Zurverfii-
gungstellung von Rettungstruppen an
die zivilen Behorden aufgrund der
Gesamtbeurteilung der Lage im Terri-
torialdivisions- bzw. -brigaderaum.

In 1. Prioritit kommen die im be-
troffenen Kantonsgebiet stationierten
Rettungstruppen, in 2. Prioritit Ret-
tungstruppen der entsprechenden
Territorialdivision aus den Nachbar-
kantonen zum Einsatz.

Militirische Katastrophenhilfe
im Ausland

Die militirische Katastrophenhilfe
im Ausland erfolgt grundsatzlich frei-
willig und im Rahmen der «Rettungs-
kettey. Im grenznahen Raum kann der
Einsatz obligatorisch erklart werden.

Einsatzdoktrin
der Rettungstruppen

Unterstellungsverhiltnisse

Die Rettungsregimenter sind den |

Kommandanten der Territorialdivi-
sionen, die beiden Rettungsbataillone
34 und 35 den Kommandanten der
entsprechenden  Territorialbrigaden
unterstellt.

Aufgaben der Rettungstruppen

Die Hauptaufgabe der Rettungs-
truppen liegt in der Hilfeleistung an
zivile Behorden beim Schutz der Be-
volkerung, und zwar:

a. durch Rettungs- und Brandein-
sitze in schweren und ausgedehnten
Schadenlagen;

b. durch Erhaltung der fiir Agglo-
merationen lebenswichtigen Infra-
strukturen.

Der Einsatz der Rettungstruppen
erfolgt als schwergewichtsbildendes
Mittel in schweren und ausgedehnten
Schadenlagen. Zusammen mit den zi-
vilen Mitteln ergibt sich in der Regel
folgende Einsatzprioritit:

B ortliche Formationen der Feuer-
wehr und des Zivilschutzes,

B iberortliche bzw. regionale Mittel
der Feuerwehr (Stiitzpunktfeuerweh-
ren) und des Zivilschutzes,

B cinzelne Rettungskompanien, fir
welche die Einsatzkompetenz bei den
Kommandanten der Territorialregi-
menter liegt,

B Gros der Rettungstruppen.

Alle Formationen der Rettungs-
truppen werden fiir besonders gefihr-
dete Agglomerationen bereitgestellt.
Sie beziehen die entsprechenden Be-
reitschaftsriume und erstellen die
Planungen fiir mogliche Einsitze.
Auch mit der «Armee 95» werden vor-
nehmlich die heutigen Standorte rund
um die grossen Agglomerationen bei-
behalten, da — unabhingig von der
Bedrohung — das Gros der Bevolke-
rung in diesen Raumen lebt. Fast alle
geschiitzten Anlagen der Rettungs-
truppen (ALST-Unterkiinfte) liegen in
der Nihe dieser Agglomerationen.

Dispo Rettungstruppen 95
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Nach einer Teil- oder Allgemeinen | sondere Schwergewichtsmittel des | aufgrund genehmigter Gesuche der

Mobilmachung konnen Rettungs-
truppen zudem mit einer Sekundir-
aufgabe betraut werden. Sie konnen
zur Mithilfe bei der Ergédnzung vor-
sorglicher Schutz- und Vorbereitungs-
massnahmen eingesetzt werden, so-
fern die Bereitschaft fiir den Haupt-
auftrag nicht beeintrichtigt wird. Es
handelt sich in erster Linie um die
Unterstiitzung des Zivilschutzes beim
Ausbau von grossen, behelfsmassigen
Schutzraumen sowie um die Unter-
stiitzung der Feuerwehren beim Auf-
bau der vom Hydrantennetz unab-
hangigen Loschwasserversorgung.

Katastrophenhilferegiment

Grundsitze

Das  Katastrophenhilferegiment
gehort zu den Armeetruppen und ist
als Alarmformation konzipiert. Seine
Einheiten werden zu einem Viertel
durch das Bundesamt fiir Genie und
zu drei Vierteln durch das Bundesamt
fiir Rettungstruppen gestellt. Das Ka-
tastrophenhilferegiment ist das be-

Bundes fiir die militarische Katastro-
phenhilfe im Inland. Es wird mit Tei-
ien oder als Ganzes bei Natur- und
technischen Katastrophen sowie bei
Grossunfillen zur Hilfeleistung an
schon im Einsatz stehende zivile For-
mationen und Organisationen einge-
setzt.

Das  Katastrophenhilferegiment
kann fiir die eigentliche Phase der
Rettung sowie fiir die Katastrophen-
bewiltigung verwendet werden. Diese
Phasen konnen sich iiberlappen.

Die Verantwortung fiir die Ausbil-
dung, fir die Vorbereitung des Akti-
ven Dienstes sowie fiir die Behandlung
der personellen Angelegenheiten liegt
beim Direktor des Bundesamtes fiir
Rettungstruppen.

Einsatzdoktrin

B Katastropheneinsiitze in der
ordentlichen und ausserordentlichen
Lage in Friedenszeiten

Das  Katastrophenhilferegiment
wird normalerweise nur subsidiir und

kantonalen Behorden eingesetzt.

Die Anforderung erfolgt in der Re-
gel an den Fithrungsstab GGST, der
Anforderungs- und Befehlsweg ent-
spricht im allgemeinen demjenigen der
Rettungstruppen in ordentlichen und
ausserordentlichen Lagen. Uber das
Aufgebot bei Katastrophen im Inland
entscheidet das EMD. Die Alarmie-
rung erfolgt durch die Alarm- und
Geschiftsstelle beim BARET.

Beim Katastrophenhilferegiment
handelt es sich um ein militarisches
Einsatzmittel «zweiter Staffely, das in
der Regel nach den Bereitschaftsfor-
mationen der Rettungs- und der Ge-
nietruppen sowie anderer sich im
Ausbildungsdienst befindlicher ge-
eigneter Truppen eingesetzt wird.
Einerseits geht es um Zeitgewinn; sich
im Dienst befindliche Bereitschafts-
formationen sind schneller als Alarm-
formationen. Andererseits kann bei
Katastrophen geringeren Ausmasses
auf eine Alarmierung vom Wohn- oder
Arbeitsort weg verzichtet werden.

Bedingt durch die dezentrale Be-
reitstellung der vier Katastrophenhil-
febataillone in vier verschiedenen
Landesgegenden, wird in der Regel
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vorerst das dem Katastrophenraum
nichstgelegene Bataillon, allenfalls
verstirkt mit Mitteln des Regiments,
alarmiert und eingesetzt. Dabei spie-
len auch die sprachlichen Gegeben-
heiten (zwei Bataillone deutschspre-
chend und je eines franzosischer und
italienischer Sprache) eine wichtige
Rolle. Je nach Lageentwicklung kon-
nen weitere Bataillone alarmiert und
zugefiihrt werden.

Normalerweise werden Katastro-
phenhilfebataillone als Ganzes aufge-
boten. Hingegen konnen die Regi-
mentsmittel, insbesondere die einzel-
nen Ziige der Technischen Kompanie
des Katastrophenhilferegiments,
zugsweise aufgeboten werden. |

Nebst der iiblichen Ausriistung
verfiigen die Katastrophenhilfeba-
taillone iiber Spezialmaterial, das in
elf Wechselladebehéltern verladen ist.
Jedem Bataillon stehen drei Tréger-
fahrzeuge zur Verfiigung.

Als Einriickungsort verfiigt jedes
Katastrophenhilfebataillon iiber ein
Zeughaus. Das Gros des Materials ist
dort vorsorglich auf Anhéngern verla-
den.

Das Katastrophenhilferegiment ist
vollmotorisiert und mit wenigen Aus-
nahmen mit Bundesmotorfahrzeugen
und Bundesanhidngern ausgeriistet.
Das Gros davon befindet sich in den
zu den Zeughiusern nichstgelegenen
Armeemotorfahrzeugparks. Die Fah-
rer riicken sinngemiss im vorbe-
stimmten AMP ein.

Die Katastrophenhilfeformationen
sowie selbstverstindlich alle anderen
im Katastrophenraum eingesetzten

Alarmformation
Kata Hi Rgt

2
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militarischen Verbande werden in der
Regel durch den Fithrungsstab GGST
dem gebietszustandigen Territorialdi-
visions/-brigadekommandanten ein-
satzunterstellt oder zugewiesen.

B Teilmobilmachung

Grundsitzlich ist nicht vorgesehen,
das Katastrophenhilferegiment im
Rahmen von Teilmobilmachungs-
gruppen aufzubieten. Im Falle einer
Teilmobilmachung kann das Kata-
strophenhilferegiment auch mit Re-
quisitionsfahrzeugen ausgeriistet wer-
den. Je nach Lage bleibt das Katastro-
phenhilferegiment dem Armeekom-
mando organisch unterstellt oder
kann bataillonsweise den Armeekorps

Wechsellader-Konzept Kata Hi Bat

3 Fahrzeuge

Einsatzleitung

Beleuchtung /
Stromerzeugung

Uberschwemmung

11 Behilter
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Pumpe / Schlduche Brandeinsatz
Umweltschutz Sanititsdienst

bzw. den Territorialdivisionen/-bri-
gaden einsatzunterstellt oder zuge-
wiesen werden.

B Allgemeine Mobilmachung

Im Falle einer Allgemeinen Mobil-
machung wird das Katastrophenhil-
feregiment dhnlich einem Rettungsre-
giment eingesetzt und je nach Lage
zentral durch die Armee gefiihrt, den
Armeekorps bzw. den Territorialdivi-
sionen/-brigaden  einsatzunterstellt
oder zugewiesen. Ein Einsatz iiber die
territorialdienstlichen Abschnitts-
grenzen hinaus bleibt jedoch aus-
driicklich vorbehalten.

Betreffend den Einriickungsorten
(Korpssammelplitze), Organisations-
plédtzen, ersten Standorten und Be-
reitschaftsraumen sowie fiir die Zutei-
lung von Requisitionsfahrzeugen gel-
ten die gleichen Grundsitze wie im
Falle einer Teilmobilmachung.

B Schlussbemerkung

Um den vielféltigen Erfordernissen
einer modernen Ausbildung fiir den
militirischen =~ Katastropheneinsatz
Rechnung zu tragen, werden ab 1995
eine Vielzahl von Kursen im zurzeit im
Aufbau Dbegriffenen Ausbildungs-
zentrum fiir militarische Katastro-
phenhilfe auf dem Waffenplatz Wan-
gen a.A.-Wiedlisbach durchgefiithrt. W




	Militärische Katastrophenhilfe : Hauptauftrag der Rettungstruppen

